
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/12/17 Okt29/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1973

Norm

KartG 1972 §49

KartG 1972 §81

Rechtssatz

Bei der Eintragung eines marktbeherrschenden Unternehmens hat ein Hinweis darauf, daß dieses Unternehmen mit

einem anderen in der in § 49 KartG bezeichneten Form verbunden ist, zu unterbleiben.

Entscheidungstexte

Okt 29/73

Entscheidungstext OGH 17.12.1973 Okt 29/73

Veröff: ÖBl 1974,47
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